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Newsletter, 9. Juni 2017 
 

Gesetzesänderungen im Rahmen der 9. GWB-Novelle 
 

Lang erwartete Gesetzesänderungen, u.a. zum Kartellschadensersatz, zur Marktbe-
herrschung, zur Fusionskontrolle und zu Geldbußen, haben am 9. Juni 2017 Eingang 
ins GWB gefunden  
 
Heute ist die 9. Novelle des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (“GWB”) in 
Kraft getreten.1 Die neuen Vorschriften sehen 
eine Reihe wichtiger Anpassungen in ver-
schiedenen Bereichen vor, z.B. Kartellscha-
densersatzklagen, Marktbeherrschung und 
Fusionskontrolle, und schließen eine Lücke 
im Kartellbußgeldrecht. Der vorliegende 
Newsletter gibt einen Überblick über die we-
sentlichen Änderungen des GWB. 
  
Umsetzung der Kartellschadensersatzrichtlinie  
 
Ein Großteil der Gesetzesänderungen betrifft die 
Umsetzung der EU-Kartellschadensersatzrichtli-
nie2 (die „Kartellschadensersatz-RL“), die be-
reits bis zum 27. Dezember 2016 in nationales 
Recht hätte umgesetzt werden müssen. Die Kar-
tellschadensersatz-RL soll private Schadenser-
satzklagen vor den nationalen Gerichten erleich-
tern. Während viele der in der Kartellschadens-
ersatz-RL vorgesehenen Regelungen dem deut-
schen Recht bzw. der deutschen Rechtspre-
chung bereits zuvor nicht unbekannt waren, ha-
ben andere Regelungen das Potenzial, die pri-
vate Rechtsdurchsetzung in Deutschland deut-
lich zu stärken. Da einige der neuen, auf Kartell-
rechtsfälle anwendbaren Verfahrensvorschriften 
erheblich von verschiedenen Regelungen des 
allgemeinen deutschen Zivilprozessrechts ab-
weichen, ist sogar von einer „bereichsspezifi-
schen Zivilprozessordnung“ die Rede. 
 
Nachfolgend geben wir einen Überblick über die 
wichtigsten neuen materiell- und verfahrens-
rechtlichen Vorschriften: 
 

                                                                        
1  BGBl. I (2017) S. 1416 ff. Zum Referentenentwurf der 

GWB-Novelle; siehe den Commeo Newsletter „Propo-
sed legislative amendments to German antitrust law“ v. 
14. Juli 2016. 

2  Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. November 2014 über bestimmte 
Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem 
Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbs-
rechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Union, ABl. 2014 L 349/1.  

 Bislang hat die deutsche Rechtsprechung (le-
diglich) das Bestehen eines Anscheinsbewei-
ses, dass Hardcore-Kartelle dem Grunde 
nach zur Schadensentstehung führen, ange-
nommen. Die neuen Vorschriften sehen da-
gegen eine dahingehende widerlegliche Ver-
mutung vor. Es tritt also eine Beweislastum-
kehr ein, der das beklagte Unternehmen nur 
nachkommen kann, indem es nachweist, 
dass dem Kläger gerade kein Schaden ent-
standen ist. Diese Schadensvermutung gilt 
unter bestimmten Voraussetzungen auch zu 
Gunsten von indirekten Abnehmern (oder 
Lieferanten) der kartellbetroffenen Produkte, 
so dass deren Position erheblich gestärkt ist.3 

 Die sog. “Passing-on defense“, nach der die 
beklagten Unternehmen argumentieren kön-
nen, dass bei dem Kläger kein Schaden ver-
blieben ist, da er diesen an die nachgelagerte 
Marktstufe weitergereicht hat, wird von den 
Gerichten grundsätzlich bereits – im Wege 
des sog. Vorteilsausgleichs – anerkannt und 
hat nun auch Eingang in das Gesetz gefun-
den.  

 Um das behördliche Kronzeugenprogramm 
nicht zu gefährden, werden Kronzeugen, de-
nen im Kartellverfahren die Geldbuße voll-
ständig erlassen worden ist (sog. Immunitäts-
empfänger), sowohl (i) gegenüber den ge-
schädigten Gläubigern als auch (ii) gegen-
über den anderen Gesamtschuldnern (Mit-
kartellanten) privilegiert:  

(i) der Immunitätsempfänger haftet ge-
samtschuldnerisch nur gegenüber sei-
nen eigenen direkten oder indirekten 
Abnehmern oder Lieferanten4 und ge-
genüber anderen Gläubigern nur, wenn 

3  Ein Beispiel für die Beweislast indirekter Abnehmer nach 
altem Recht ist die Entscheidung des LG Düsseldorf v. 
19. November 2015, 14d O 4/14, Rn. 219 f. – Autoglas. 

4  Diese Regelung findet, unter bestimmten positiven wie 
negative Voraussetzungen, auch Anwendung auf kleine 
und mittlere Unternehmen, d.h. Unternehmen, die weni-
ger als 250 Beschäftigte haben und deren Umsatz nicht 
mehr als EUR 50 Mio. oder deren Bilanzsumme nicht 
mehr als EUR 43 Mio. beträgt. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl108s3083.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1416.pdf%27%5D__1497002690276
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_Proposed_legislative_amendments_to_ARC_14072016.pdf
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_Proposed_legislative_amendments_to_ARC_14072016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=EN
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2015/14d_O_4_14_Urteil_20151119.html
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von den Mitkartellanten kein vollständi-
ger Schadensersatz erlangt werden 
kann;  

(ii) der Ausgleichsbetrag, den Mitkartellan-
ten von dem Immunitätsempfänger er-
setzt verlangen können, darf den Scha-
den, den der Immunitätsempfänger bei 
seinen eigenen direkten oder indirekten 
Abnehmern oder Lieferanten verursacht 
hat, nicht übersteigen. 

 Eine Person, die (i) glaubhaft macht, dass sie 
einen Kartellschadensersatzanspruch hat, 
und die (ii) das dazu erforderliche Beweisma-
terial mit zumutbarem Aufwand identifizieren 
kann, hat gegen denjenigen, in dessen Besitz 
sich das Beweismaterial befindet (dies dürf-
ten regelmäßig die Kartellanten, können aber 
auch Dritte sein), einen Herausgabe- und 
Auskunftsanspruch. Die Herausgabe und die 
Auskunftserteilung sind allerdings ausge-
schlossen, soweit sie unverhältnismäßig 
sind. Umgekehrt gilt: Wer im Besitz von Be-
weismaterial ist, das für die Verteidigung ge-
gen einen Kartellschadensersatzanspruch in 
einem bereits rechtshängigen Verfahren er-
forderlich ist, muss dies an die beklagten Kar-
tellanten herausgeben. Kronzeugenanträge 
und Vergleichsausführungen sind aber in je-
dem Fall von der Offenlegung ausgenom-
men, was dem Schutz des Kronzeugenpro-
gramms bzw. der einvernehmlichen Beendi-
gung von Kartellbußgeldverfahren dienen 
soll. 

 Die kenntnisabhängige Verjährungsfrist ist 
von drei auf fünf Jahre verlängert worden. Die 
Verjährungsfrist beginnt erst am Schluss des 
Jahres zu laufen, in dem der Gläubiger 
Kenntnis von (i) den den Anspruch begrün-
denden Umständen, (ii) der Tatsache, dass 
diese einen Kartellrechtsverstoß darstellen, 
und (iii) der Identität des Rechtsverletzers er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
hätte erlangen können. Voraussetzung für 
den Beginn der Verjährungsfrist ist zudem, 
dass der Verstoß beendet ist; dies gilt auch 
für die kenntnisunabhängige absolute Ver-
jährungsfrist von zehn Jahren. Der Zeitraum, 
in dem die Verjährung nach dem Abschluss 
eines behördlichen Kartellverfahrens noch 
gehemmt ist, ist von sechs Monaten auf ein 
Jahr verlängert worden.  

 Um außergerichtliche Vergleiche zu fördern 
und in Anbetracht des Risikos von Aus-
gleichsansprüchen der Mitkartellanten, ist der 
gesamtschuldnerische Anspruch des sich 
vergleichenden Gläubigers um den Haf-
tungsanteil des sich vergleichenden Kartel-
lanten zu kürzen. Somit können die Mitkartel-

                                                                        
5  Für weitere Einzelheiten zu mehrseitigen Märkten siehe 

die Commeo Newsletter “Most favored nation clauses 

lanten von dem sich vergleichenden Gesamt-
schuldner im Innenverhältnis keinen weiteren 
Ausgleich verlangen (sog. beschränkte Ge-
samtwirkung). Dieses Ergebnis konnte bis-
lang auch nach den dispositiven Regeln des 
allgemeinen Deliktsrechts bzw. der hierzu er-
gangenen Rechtsprechung erreicht werden – 
allerdings nur im Verhandlungswege und 
nicht auf Grundlage einer ausdrücklichen Re-
gelung im GWB.  

 Um das nachteilige Kostenrisiko für Kläger zu 
begrenzen, hat dieser im Fall seines Unterlie-
gens die Rechtsanwaltskosten der Nebenin-
tervention nur nach dem Gegenstandswert 
zu erstatten, den das Gericht nach freiem Er-
messen festsetzt. Bei mehreren Nebeninter-
venienten darf die Summe der Gegenstands-
werte der einzelnen Nebeninterventionen 
den Streitwert der Hauptsache nicht überstei-
gen.  

 Während die §§ 33a bis 33f GWB, die über-
wiegend materiell-rechtliche Regeln enthal-
ten, nicht auf Ansprüche anwendbar sind, die 
vor dem 27. Dezember 2016 (dem Datum, bis 
zu dem die Kartellschadensersatz-RL in nati-
onales Recht umzusetzen war) entstanden 
sind, können die verfahrensrechtlichen Vor-
schriften der §§ 89a bis 89e GWB auch Be-
deutung für solche „Altfälle“ haben. Eine Aus-
nahme besteht für die Regeln über die Her-
ausgabe von Beweismitteln (§ 33g GWB), die 
trotz ihres materiell-rechtlichen Charakters 
ebenfalls auf „Altfälle“ Anwendung finden, so-
wie für das Verjährungsrecht (§ 33h GWB): 
Für nicht-verjährte Ansprüche gelten die 
neuen Verjährungsvorschriften mit Aus-
nahme der Regeln über den (Neu-)Beginn 
und die Hemmung der Verjährungsfrist. 
 

Marktbeherrschung 
 
Die Gesetzesänderungen betreffend das Verbot 
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden 
Stellung zielen in erster Line darauf ab, den Her-
ausforderungen bei der Beurteilung der Markt-
stellung eines Unternehmens in Zeiten der Digi-
talisierung besser zu begegnen. Zudem hat der 
Gesetzgeber die Novelle zum Anlass genom-
men, das Anzapfverbot sowie das Verbot des 
Verkaufs unter Einstandspreis zu schärfen. 

 Die mit der 9. GWB-Novelle eingeführte Klar-
stellung, dass Marktbeherrschung auch für 
Märkte gilt, in denen Leistungsbeziehungen 
unentgeltlich erbracht werden, ist durch ein 
anderslautendes Urteil des OLG Düsseldorf 
in Sachen HRS notwendig geworden.5 In der 
HRS-Entscheidung des OLG Düsseldorf 
wurde die Seite des Marktes, die sich auf den 

under scrutiny” v. 27. Mai 2014 und “Most favored nation 
clauses under scrutiny (II)” v. 1. März 2016. 

http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_FCO_decision_re_HRS_20140527.pdf
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_FCO_decision_re_HRS_20140527.pdf
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_MFN_II_Booking_01032016.pdf
http://www.commeo-law.com/images/Commeo_Newsletter_MFN_II_Booking_01032016.pdf
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unentgeltlichen Suchprozess für Hotelzim-
mer bezieht, nicht als Markt im Sinne des 
Wettbewerbsrechts angesehen.6 

 Darüber hinaus führt die Novelle einen Kata-
log an zusätzlichen Kriterien ein, der bei der 
Beurteilung der Marktstellung von Unterneh-
men künftig zu heranzuziehen ist und der ins-
besondere im Zusammenhang mit digitalen 
Märkten und dort bei der Beurteilung von 
mehrseitigen Märkten und Netzwerkeffekten 
von Relevanz ist. In diesem Zusammenhang 
sind zu berücksichtigen: Netzwerkeffekte, die 
parallele Nutzung mehrerer Dienste und der 
Wechselaufwand („Lock-in“), die Größenvor-
teile im Zusammenhang mit Netzwerkeffek-
ten, der Zugang zu wettbewerbsrelevanten 
Daten und der innovationsgetriebene Wett-
bewerbsdruck. Die Gesetzesänderungen sol-
len nach dem Willen des Gesetzgebers eine 
bessere Berücksichtigung der bedeutenden 
Veränderungen ermöglichen, die durch die 
Digitalisierung entstanden sind. Wie wichtig 
es dem Gesetzgeber ist, für die Erfassung 
von Marktbeherrschung auf digitalen Märkten 
eine praxistaugliche Handhabe zu schaffen 
zeigt eine weitere neue Regelung, die das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie verpflichtet, drei Jahre nach Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes, den gesetzgebenden 
Körperschaften über die Erfahrungen mit den 
neu eingeführten Vorschriften zu berichten.  

 Das bereits bestehende sog. „Anzapfverbot“, 
d.h. das Verbot für einen marktbeherrschen-
den/marktstarken Abnehmer, unangemes-
sen Vorteile von seinem Lieferanten zu for-
dern, wird klarer gefasst. Anlass der Geset-
zesreform war die Niederlage, die das Bun-
deskartellamt in seinem gegen Edeka geführ-
ten Verfahren vor dem OLG Düsseldorf hin-
nehmen musste.7 Obgleich eine Entschei-
dung des BGH in dieser Sache noch aus-
steht, hat sich der Gesetzgeber entschlos-
sen, die Vorschrift zu präzisieren, um ihr wie-
der zu Geltung zu verhelfen. Zugunsten des 
Lieferanten wird nun vom marktbeherrschen-
den/marktstarken Abnehmer lediglich ver-
langt, dass diese den Lieferanten nicht ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund zur Gewäh-
rung von Vorteilen auffordern. Dabei ist ins-
besondere zu berücksichtigen, ob der Abneh-
mer seine Aufforderung zur Vorteilsgewäh-
rung begründet und ob der geforderte Vorteil 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
Grund der Forderung steht.  

 Schließlich will der Gesetzgeber einem wei-
teren Verbot zu mehr Geltung verhelfen, das 
durch die Entscheidungspraxis der Gerichte 

                                                                        
6  OLG Düsseldorf, Urt. v. 9. Januar 2015, VI-Kart 1/14 (V), 

Rn. 43 – HRS. 
7  OLG Düsseldorf, Urt. v. 18. November 2015, VI-Kart 6/14 

(V). 

fast vollständig an Bedeutung verloren hat: 
Dem Verbot des Verkaufs unter Einstands-
preis. Dieses Verbot richtet sich an markt-
starke/marktbeherrschende Händler und 
schützt ihre kleineren Wettbewerber. Mit der 
neuen Regelung verbietet der Gesetzgeber 
marktstarken/marktbeherrschenden Händ-
lern nunmehr in Abkehr der Entscheidung 
des OLG Düsseldorf in Sachen Rossmann,8 
Boni und sonstige Zuwendungen des Liefe-
ranten nach weitem Ermessen auf Einzelpro-
dukte dieser Lieferanten zu allokieren, mit der 
Konsequenz, dass die Einstandspreise für 
diese Produkte nahezu beliebig gesenkt wer-
den können. Nach dem Willen des Gesetzge-
bers sind allgemeine Boni des Lieferanten 
nunmehr nur noch anteilig auf Einzelprodukte 
allokierbar und dies auch nur, wenn ihre Ge-
währung zum Zeitpunkt des Angebots bereits 
hinreichend feststeht.  

 
Zusammenschlusskontrolle 
 

 Neue Transaktionswertschwelle 
 

Die während des Gesetzgebungsverfahrens am 
meisten diskutierte Änderung in der Zusammen-
schlusskontrolle ist die Einführung einer Transakti-
onswertschwelle. Ein Zusammenschluss ist nun-
mehr auch unter den folgenden Voraussetzungen 
anmeldepflichtig: 

(i) Die beteiligten Unternehmen haben ins-
gesamt weltweit Umsatzerlöse von EUR 
500 Millionen erzielt;  

(ii) ein beteiligtes Unternehmen hat in 
Deutschland Umsatzerlöse von mehr 
als EUR 25 Millionen erzielt und weder 
das zu erwerbende Unternehmen noch 
ein anderes beteiligtes Unternehmen 
haben in Deutschland Umsatzerlöse 
von jeweils mehr als EUR 5 Millionen er-
zielt;  

(iii) der Wert der Gegenleistung für den Zu-
sammenschluss beträgt mehr als EUR 
400 Millionen; UND 

(iv) das zu erwerbende Unternehmen ist in 
erheblichem Umfang in Deutschland tä-
tig. 

Die Einführung der Schwelle (iii) soll eine Lücke 
schließen, die im Zusammenhang mit der Über-
nahme von WhatsApp durch Facebook (für ei-
nen Kaufpreis von EUR 19 Milliarden) im Jahr 
2014 evident geworden ist. Wegen des geringen 
Umsatzes von WhatsApp wurden weder die 
Schwellen des GWB noch die der EU-Fusions-
kontrollverordnung erreicht, obwohl – wie die 

8  OLG Düsseldorf, Urt. v. 12. November 2009, VI-2 Kart 
9/08 OWi. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VI_Kart_1_14_V_Beschluss_20150109.html
https://openjur.de/u/867733.html
https://openjur.de/u/867733.html
https://openjur.de/u/143834.html
https://openjur.de/u/143834.html
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Höhe des Kaufpreises verdeutlicht – die Notwen-
digkeit einer substantiellen wettbewerblichen 
Beurteilung offensichtlich schien. Am Ende 
folgte die Zuständigkeit der EU-Kommission für 
die Prüfung des Zusammenschluss aus dem 
Umstand, dass drei Mitgliedstaaten den Fall an 
die EU-Kommission verwiesen, die ihn schließ-
lich freigab.  

Insbesondere auf digitalen Märkten gibt der Um-
satz eines Unternehmens die Auswirkungen, die 
ein Zusammenschluss auf den Wettbewerb ha-
ben kann, nicht verlässlich wieder. In einigen Fäl-
len können eine innovative Geschäftsidee oder 
unterschiedliche nicht-monetäre Quellen mögli-
cher Marktmacht (z.B. eine beträchtliche Anhäu-
fung von persönlichen Daten) in der Hand des Er-
werbers erhebliche Auswirkungen haben, selbst 
wenn die Umsätze gering bis vernachlässigbar 
sind. Um dieses Problem zu lösen, ist eine 
Schwelle, die sich auf den Wert der Gegenleis-
tung, d.h. den Kaufpreis, bezieht, erforderlich ge-
worden.  

Für die korrekte Berechnung des Kaufpreises 
muss der wirtschaftliche Wert, den die Transak-
tion für den Erwerber hat, ermittelt werden, so 
dass neben bestimmten Zahlungen die Übertra-
gung von Stimmrechten, Anteilen und anderen 
Vermögenswerten an den Verkäufer sowie die 
Übernahme von etwaigen Schulden durch den 
Käufer zu berücksichtigen sind.9 Ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind Kaufpreiszahlungen, die erst 
nach Eintritt einer bestimmten Bedingung in der 
Zukunft fällig werden (sog. „earn out“-Klauseln).10 
Bislang fehlt es aber an weiteren Orientierungs-
hilfen hierzu, wobei nicht ausgeschlossen ist, 
dass das Bundeskartellamt künftig entspre-
chende Leitlinien veröffentlichen wird.11 Die Prü-
fung, ob ein Unternehmen “in erheblichem Um-
fang in Deutschland tätig ist“, bringt weitere recht-
liche Unsicherheit mit sich. Das Tatbestands-
merkmal ist wohl weit zu verstehen: Da die Erzie-
lung von Umsätzen in Deutschland hierfür keine 
Voraussetzung ist, kann es grundsätzlich auch 
durch jede tatsächliche Geschäftsaktivität (z.B. 
die kostenlose Erbringung von Dienstleistungen) 
erfüllt werden. Unklar bleibt jedoch, wonach die 
Erheblichkeit zu bemessen ist. 

Es wird erwartet, dass die praktische Relevanz 
der neuen Schwelle begrenzt ist. Ersten Schät-
zungen zufolge wird sich die Anzahl der Zusam-
menschlussfälle, die eine Anmeldepflicht nach 
der neuen Transaktionswertschwelle auslösen 
könnten, im niedrigen einstelligen Bereich (rund 
drei Fälle im Jahr) bewegen.12 
 

                                                                        
9  RegE v. 7. November 2016, BT-Drucks. 18/10207, S. 

77 f. 
10  Ebenda, S. 77. 

 Ministererlaubnis 
 
Eine weitere Änderung der Zusammenschluss-
kontrolle betrifft die Ministererlaubnis. Mit dieser 
kann der Minister für Wirtschaft und Energie ei-
nen Untersagung durch das Bundeskartellamt 
freigeben, wenn die gesamtwirschaftlichen Ef-
fekte positiv sind oder ein überragendes Inte-
resse der Allgemeinheit betroffen ist. Die bedeu-
tendste Änderung in diesem Zusammenhang be-
trifft die Einschränkung der Rechtsschutzmög-
lichkeiten. Nunmehr ist es Dritten nur möglich ge-
gen die Ministererlaubnis gerichtlich vorzugehen, 
wenn sie in eigenen Rechten betroffen sind. 
Diese Regelung wurde angestoßen durch den 
Zusammenschluss zwischen Edeka und Tengel-
mann, der Gerichtsverfahren nach sich zog und 
für öffentliches Aufsehen sorgte.  
 

 Neuer Multiplikator für die Berechnung des 
Umsatzes von Rundfunkunternehmen 
 

Zudem wurde der Multiplikator für die Umsatzbe-
rechnung von Rundfunkunternehmen von 20 auf 
8 herabgesetzt, was bedeutet, dass z.B. die 
Schwelle von EUR 5 Mio. erst ab einem tatsäch-
lichen Umsatz von mehr als EUR 625.000 über-
schritten ist.  
 
Bußgeldrecht: “Wurstlücke” 
 
Nach den Erfahrungen, die in der Vergangenheit 
im Zusammenhang mit der Vollstreckung von 
Geldbußen nach Unternehmensumstrukturierun-
gen gemacht wurden, ist auch das Bußgeldrecht 
überarbeitet worden. 
 
Nach den bisherigen Vorschriften musste die 
Geldbuße gegen das jeweilige Unternehmen, das 
für den Kartellverstoß verantwortlich ist, verhängt 
werden. Muttergesellschaften können nicht allein 
aufgrund ihres Anteilsbesitzes oder der Aus-
übung von Kontrolle über das zuwiderhandelnde 
Unternehmen Adressaten von Geldbußen sein. 
In früheren Fällen haben konzerninterne Um-
strukturierungsmaßnahmen es Kartellanten unter 
besonderen Umständen ermöglicht, Geldbußen 
zu entgehen, indem sie ein Schlupfloch im Ge-
setz genutzt haben. Diese so genannte “Wurstlü-
cke” im Bußgeldrecht ist nach einem viel disku-
tierten Fall im deutschen Wurstkartell benannt, in 
dem Unternehmen eine Geldbuße in Höhe von 
EUR 128 Millionen dadurch vermieden, dass sie 
erfolgreich bestimmte konzerninterne Umstruktu-
rierungsmaßnahmen unternommen haben.  
 
Der Gesetzgeber hat bereits durch frühere Ände-
rungen der entsprechenden Bußgeldvorschriften 
versucht, das Schlupfloch in Bezug auf die Haf-
tung des Gesamtrechtsnachfolgers zu schließen, 

11  Ebenda, S. 78. 
12  Ebenda, S. 2. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/102/1810207.pdf
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dies allerdings nicht ausreichend präzise getan. 
Der Präsident des Bundeskartellamtes hatte wie-
derholt auf die damals noch existente Gesetzes-
lücke hingewiesen, u.a. im Zusammenhang auch 
mit dem Tondachziegel-Kartell, in dessen Folge 
es zwei Kartellanten gelang, die Vollstreckung 
von Geldbußen dadurch zu vermeiden, dass sie 
ihre Unternehmen auf eine Art und Weise um-
strukturierten, die noch nicht von den Bußgeld-
vorschriften erfasst gewesen waren.13 Durch die 
Gesetzesänderungen sind die Bußgeldvorschrif-
ten des GWB dem EU-Kartellrecht angepasst 
worden: Nunmehr können Geldbußen zusätzlich 
zu den Unternehmen, die für die Kartellverstöße 
verantwortlich sind, auch gegen die kontrollieren-
den Muttergesellschaften verhängt werden.  
 
Ausnahme vom Kartellverbot für Presseunter-
nehmen 
 
Presseunternehmen dürfen nun in den verlags-
wirtschaftlichen Bereichen (Anzeigengeschäft, 
Druck, Vertrieb etc.) miteinander kooperieren, 
ohne dass das nationale Kartellverbot des § 1 
GWB Anwendung findet. Voraussetzung dieser 
Ausnahme ist, dass der redaktionelle Teil der Tä-
tigkeit nicht von den Absprachen betroffen ist. Mit 
dieser Regelung sollen Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverlage im intermedialen Wettbewerb gestärkt 
werden. Da das deutsche Recht im Anwendungs-
bereich des Art. 101 AEUV keine abweichenden 
Regelungen treffen darf, ist die Vorschrift aller-
dings allein auf Sachverhalte anwendbar, in de-
nen der zwischenstaatliche Handel nicht betrof-
fen ist. Die Ausnahme gilt zunächst für eine 
Dauer von zehn Jahren; sie soll nach fünf Jahren 
evaluiert werden.  
 
Sektoruntersuchungen bei Verstößen gegen Vor-
schriften zum Verbraucherschutz 
 
Das Bundeskartellamt hat die Kompetenz erhal-
ten, „bei begründetem Verdacht auf erhebliche, 
dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen ver-
braucherrechtliche Vorschriften, die nach ihrer 
Art oder ihrem Umfang die Interessen einer Viel-
zahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern be-
einträchtigen“, Sektoruntersuchungen durchzu-
führen. Die Zuständigkeit des Bundeskartellam-
tes ist allerdings gegenüber derjenigen anderer 
Bundesbehörden subsidiär. Zudem hat das Bun-
deskartellamt – anders als bei sonstigen Sek-
toruntersuchungen – nicht das Recht, Durchsu-
chungen durchzuführen. Diese (beschränkten) 
Kompetenzen sind offenbar das Ergebnis eines 
Kompromisses: Im Gesetzgebungsverfahren war 
zunächst sogar diskutiert worden, ob das Bun-

                                                                        
13  BKartA, Pressemitteilung v. 15. Juni 2015. 

deskartellamt generell Verbraucherschutzaufga-
ben, vor allem für Geschäfte über das Internet, 
wahrnehmen soll. 
 
Kommentar 
 
Was die Umsetzung der Kartellschadensersatz-
RL betrifft, haben die meisten der in dem Refe-
rentenentwurf enthaltenen Vorschriften schließ-
lich ihren Weg ins Gesetz gefunden. Mit der Kar-
tellschadensersatz-RL und den Änderungen des 
GWB bezwecken der europäische und der deut-
sche Gesetzgeber in erster Linie, die Geltendma-
chung von Kartellschadensersatz durch Geschä-
digte zu erleichtern. Zugleich sollen aber auch 
Immunitätsempfänger gegen Schadensersatz-
sprüche geschützt werden, um die Effektivität von 
Kronzeugenprogrammen, die für die Verfol-
gungsbehörden von zentraler Bedeutung für die 
Aufdeckung von Kartellverstößen sind, nicht zu 
gefährden. Laut einer Übersicht auf der Webseite 
der EU-Kommission14 ist Deutschland der 17. Mit-
gliedstaat, der die Kartellschadensersatz-RL voll-
ständig in nationales Recht umgesetzt hat.  
 
Das zweite große Thema der Gesetzesänderun-
gen betrifft die Behandlung von sich ändernden 
und neuen wettbewerbsrechtlichen Problemen in 
der Internetökonomie und auf digitalen Märkten. 
Die Auswirkungen der Änderungen bei der Beurtei-
lung des Vorliegens von Marktbeherrschung und 
den Voraussetzungen einer Fusionskontrollpflicht 
sind voraussichtlich wenigstens moderat. 
 
Insgesamt trägt die 9. GWB-Novelle zu einer ge-
wissen „Modernisierung“ des deutschen Kartell-
rechts bei und setzt verschiedene ordnungspoliti-
sche Ziele um. Im Ergebnis dürften die meisten Än-
derungen die kartellrechtlichen Vorschriften in der 
Tat zu einem noch schärferen Schwert im Wirt-
schaftsleben machen.  
  

14 EU-Kommission, “Transposition of the Directive in Mem-
ber States”. 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2015/15_06_2015_Tondachziegel.html;jsessionid=EDD3CD1478C9FE9113891B1AA1781188.1_cid371?nn=3591568
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html
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